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Bgld. Ragweed-Bekämpfungsgesetz
• LGBI. Nr. 58/2021, mit 13. Juli 2021 in Kraft getreten
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Verpflichtung von
Grundstückseigentümer*innen bzw.
Verfügungsberechtigten zur
Bekämpfung von Ragweed zur
Verhinderung der weiteren
Ausbreitung



Gesetzliche Grundlagen
• Gültig auf allen Flächen innerhalb des Landesgebiets

• Verpflichtete: Grundstückseigentümer*innen bzw. 
Verfügungsberechtigte (z.B. Pächter)

• Vollziehung des Gesetzes durch zentrale 
Koordinierungsstelle; Unterstützung durch örtliche 
Ragweed-Verantwortliche, Bezirks-Ragweed-
Verantwortliche, Naturschutzorgane und 
Feldschutzorgane

11.03.2025 © Land Burgenland 3



• Meldungen sind ausschließlich über diese Plattform möglich

• Meldungen über andere Kanäle können nicht bearbeitet werden

• Zusätzliche Grundstücke können im Feld „Anmerkung“ bekannt 
gegeben werden

• Genaue Verortung ist notwendig
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Wenn ich die Pflanze finde -
was kann ich tun?
„Ragweed-Meldung“ auf www.ragweedfinder.at



Verifizierung, Veranlassung Bekämpfung
• Verifizierung 

automatisch über 
MedUni Wien

• Verifizierte Meldungen 
werden in Gis-
Anwendung eingespielt 
und werden dort von der 
zentralen 
Koordinierungsstelle 
(Abt. 4) weiterbearbeitet
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https://www.ragweedfinder.at/
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z.B.:
Soja-Feld und Bankett Güterweg



Fotos:

Mind. 1 Foto, auf dem die 
Pflanze zu erkennen ist
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Verpflichtung zur Freihaltung von Grundstücken von 

Ragweed durch aktive Maßnahmen

MELDUNG von Ragweed

durch: geschulte Fachpersonen/gesetzlich eingerichtete Organe (Ausbildung)

➔ „Bezirks-Ragweed-Verantwortliche“, „örtliche Ragweed-Verantwortliche“ 

➔ Feldschutzorgane, Naturschutzorgane

➔ Bevölkerung

über „Ragweed-Finder“ an die ZENTRALE KOORDINIERUNGSSTELLE

➔ bei der LReg einzurichten, geleitet von „Ragweed-KoordinatorIn“ 

Bei Ragweed-Befall:

Zentrale Koordinierungsstelle sendet AUFFORDERUNG an Gst.-Eigentümer/Verfügungsberechtigte

= VERPFLICHTETE/R

Maßnahmen zur Unterbindung + sachgerechten 

Entsorgung (innerhalb einer angemessenen Frist)

Maßnahmen müssen gesetzt werden angenommennicht angenommen

Vorlage eines Konzepts zur Beseitigung des 

Befalls (binnen zwei Wo) + Prüfung durch 

zentrale Koordinierungsstelle (binnen 2 Wo)
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Maßnahmen durchgeführt/

Konzept umgesetzt:

Stichprobenkontrolle durch geschulte 

Fachpersonen

Maßnahmen nicht durchgeführt/Konzept nicht umgesetzt:

BESCHEID d. zentralen Koordinierungsstelle

Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung!

Kontrolle durch geschulte Fachpersonen

➔ Duldungspflichten + Kostentragung durch Verpflichtete – KEINE Entschädigung

➔ Evaluierung 4 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes

➔ Derzeit keine Strafbestimmungen

Zentrale Koordinierungsstelle:

1. erhält Dokumentation und Meldung zur Maßnahmendurchführung / Umsetzung des Konzepts

2. führt Überprüfung (evtl. durch geschulte Fachpersonen/Organe) durch

Möglichkeit der NACHKONTROLLE + Vorschreibung weiterer MASSNAHMEN



Bekämpfungs-Aufforderung
• Abfertigung eines Aufforderungsschreibens an Gst.ET seitens Zentraler 

Koordinierungsstelle (Abt. 4)
• Fristen:
− 2 Wochen: Umsetzung der Maßnahmen oder Konzept-Vorlage
− 4 Wochen: (2+2): Bekämpfungs-Meldung

• Binnen einer Woche kann mit Nachweisen ein anderer 
Verfügungsberechtigter bekannt gegeben werden
Aufforderungsschreiben ergeht dann an diesen! 
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…wenn keine Rückmeldung erfolgt:
Sofern innerhalb der Frist keine Bekämpfungs-Meldung eingeht, die 
Bekämpfung nicht ordnungsgemäß oder vollständig durchgeführt wurde 
und auch kein Konzept eingereicht wurde:

Bescheidmäßige Vorschreibung der Maßnahmen (§ 5 Bgld. RBG) 

Nachkontrolle durch örtlichen Ragweed Verantwortlichen, binnen 
der vorgegebenen Frist

bei Nichteinhaltung des Bescheides: Vollstreckung durch BVB
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Vorlage Konzept
• Insbesondere für landwirtschaftlich genutzte Flächen, Straßenzüge, 

Wiesen relevant
• zB: Änderung der Fruchtfolge, Einhaltung eines bestimmten Mähzyklus, 

etc.
• Infos und Vorlage eines Musters unter

https://www.burgenland.at/themen/natur/ragweed
• Erstellung mit Unterstützung von fachlich geeigneten Stellen 

(Bezirksreferate der LWK Bgld)
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https://www.burgenland.at/themen/natur/ragweed


Ziele des Konzeptes

1. Unterdrückung des Keimens

2. Fördern der Keimung – Reduktion des Samenpotenzials

3. Direkte Bekämpfung im Bestand – mechanisch/chemisch

4. Reinigen der Maschinen und Geräte
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Meldung > Bekämpfung > Monitoring
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Reaktion der Bevölkerung
• Grundsätzlich gibt es gute Rückmeldungen betreffend der Vorgehensweise.
• Einige Personen kritisieren häufige Falschmeldungen und den dadurch entstehenden 

Aufwand.
• Fehlendes Druckmittel (kein Strafparagraph)
• Teilweise Probleme aufgrund der gesetzlich festgelegten Fristen
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Kontakt:
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Ragweed – Koordinierungsstelle
im Amt der Bgld. Landesregierung
7000 Eisenstadt
Europaplatz 1
Tel: +4357600-2527
ragweed@bgld.gv.at

https://www.burgenland.at/themen/natur/ragweed

mailto:ragweed@bgld.gv.at

